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„Das Schiedsgericht schwebt nicht über der Erde, es schwebt nicht in der Luft,  
es muss irgendwo landen, irgendwo erden.“

Leo Raape, 1961

Einleitung

I. Schiedsgerichtsbarkeit und staatliche Gerichte

Die private Schiedsgerichtsbarkeit als eine auf Parteivereinbarung beruhende 
Gerichtsbarkeit hat heute auf nationaler und internationaler Ebene eine bedeu-
tende Stellung. Auf den ersten Blick ermöglicht die private Schiedsgerichtsbar-
keit für die Parteien der Streitigkeit ein gerichtsförmiges Verfahren, aber ohne 
Beteiligung der staatlichen Gerichte. Hingegen sehen die nationalen Rechtsord-
nungen für staatliche Gerichte gewisse Unterstützungs- und Überwachungsauf-
gaben während des schiedsrichterlichen Verfahrens vor.

Die Notwendigkeit gerichtlicher Mitwirkung tritt erst in der Einleitungsphase 
des Schiedsverfahrens ein, wo bei der Bildung des Schiedsgerichts und Fortset-
zung des schiedsrichterlichen Verfahrens nicht selten Pattsituationen zwischen 
den Parteien entstehen. Eine gerichtliche Mitwirkung in dieser Phase kann bei-
spielsweise erforderlich werden, wenn sich die Parteien über die Konstituierung 
des Schiedsgerichts nicht einigen können und eine der Parteien bei der Bildung 
des Schiedsgerichts nicht mitwirkt und somit die Durchführung des Verfahrens 
behindert. Neben der Bestellung des Schiedsgerichts wirken die staatlichen Ge-
richte bis zum Erlass des Entscheides (Schiedsspruchs) bei der Ablehnung und 
Abberufung der Schiedsrichter, der Anordnung von einstweiligen Maßnahmen, 
der Verlängerung der Verfahrensfrist und bei der Beweisaufnahme (bspw. Ver-
nehmung von Drittpersonen als Zeugen) mit. 

Obwohl die hier aufgezählten Tätigkeiten der staatlichen Gerichte auf den ers-
ten Blick eine unterstützende Natur aufweisen, übt das staatliche Gericht bei 
solchen Angelegenheiten gleichzeitig eine Kontrolltätigkeit aus, um seine ge-
richtliche Unterstützungszuständigkeit zu prüfen und Verstöße gegen das zwin-
gende Recht des angerufenen Gerichts vorweg zu verhindern. Diese Kontrolle 
erfolgt im gerichtlichen Verfahren grundsätzlich durch Beantwortung einer ma-
teriellen oder formellen Vorfrage im Rahmen des nationalen Schiedsrechts. Nach 
Erlass des Schiedsspruchs steht dagegen bei der gerichtlichen Mitwirkung die 
Überwachungsaufgabe, also die Kontrolle, im Vordergrund. Hierzu zählen im 
Grundsatz das Aufhebungs- und das Vollstreckungsverfahren. 
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Bei der gerichtlichen Kontrolle schiedsrichterlicher Tätigkeit vor und nach 
Erlass des Schiedsspruchs geht es um eine allgemeine Spannung zwischen der 
Parteiautonomie und dem zwingenden Recht des Staates, an welches das schieds-
richterliche Verfahren anknüpft oder wo der Schiedsspruch zu vollstrecken ist. 
Wie in allen anderen Rechtsgebieten gibt es auch im Bereich der privaten 
Schiedsgerichtsbarkeit keine unbeschränkte Autonomie. Wäre aber jede schieds-
richterliche Tätigkeit in vollem Umfang gerichtlich nachprüfbar, so wäre die Be-
deutung der privaten Schiedsgerichtsbarkeit selbst gleich null. Weil der Grund-
satz der Parteiautonomie das Recht der privaten Schiedsgerichtsbarkeit be-
herrscht, bestimmt der Umfang der Autonomie gleichzeitig die Grenzen der 
gerichtlichen Mitwirkung.

Nach obigen Ausführungen kommt man zum Schluss, dass ein nationales 
Schiedsgesetz zwei gegenläufige Funktionen bereitstellen muss: Zum einen
muss es dem Schiedsgericht weitreichende Autonomie einräumen, zum anderen 
eine angemessene Mitwirkung der staatlichen Gerichte (durch Kontrolle und Un-
terstützung) ermöglichen und dadurch für die Parteien ein geordnetes und rei-
bungsloses Schiedsverfahren gewährleisten. Die gerichtliche Kontrolle ist in 
diesem Rahmen nur dann angemessen, wenn schützenswerte Interessen an einer 
gerichtlichen Überwachung bestehen. 

II. Hauptthema und Ansatz der vorliegenden Arbeit

Ausgangspunkt der nachfolgenden Betrachtungen ist der Umstand, dass die pri-
vate Schiedsgerichtsbarkeit in einigen prozessualen Bereichen nicht ohne Mit-
wirkung der staatlichen Gerichte auskommt. Der Umfang der gerichtlichen Mit-
wirkung bestimmt sich nach dem nationalen Recht des angerufenen Gerichts. In 
diesem Rahmen bildet die vergleichende Betrachtung des neuen türkischen 
Rechts der internen und internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit im Hin-
blick auf die Rolle der staatlichen Gerichte im schiedsrichterlichen Verfahren bis 
zum Erlass des Schiedsspruchs das Hauptthema der vorliegenden Arbeit. Von 
Bedeutung ist dabei die Funktion der türkischen Gerichte nur im türkischen (also 
im nationalen und internationalen) Schiedsverfahren, nicht aber im ausländi-
schen Schiedsverfahren.

Bei der gesamten Betrachtung werden im Wesentlichen die Regelung des UN-
CITRAL-Modellgesetzes über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit 
sowie die schweizerische und deutsche Gesetzgebung und Lehre berücksichtigt. 
Bei der Lösung der Einzelprobleme des türkischen Schiedsverfahrensrechts sol-
len die Literatur über das UNCITRAL-Modellgesetz und die internationalen 
Staatsverträge hinsichtlich der privaten Schiedsgerichtsbarkeit (New Yorker Ab-
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kommen, Genfer Übereinkommen, Weltbank-Übereinkommen usw.) sowie die 
schweizerische und deutsche Literatur und Rechtsprechung, soweit nützlich, he-
rangezogen werden. Rechtsvergleichend werden die wesentlichen Eigenheiten 
des türkischen Rechts dargestellt und erörtert. Ebenfalls untersucht werden sol-
len die Regelung und Praxis zum alten Recht vor Erlass der neuen Schiedsgeset-
ze (ISchiedG und ZPG n. F.). Es ist aber besonders anzumerken, dass die vorlie-
gende Arbeit keine typische rechtsvergleichende Betrachtung des türkischen, 
deutschen und schweizerischen Rechts darstellt. 

Hier ist ferner darauf hinzuweisen, dass im Wesentlichen die Einzelprobleme 
des türkischen Schiedsrechts aus der Sicht des türkischen Richters unter Bezug-
nahme auf die relevanten Rechtsgrundlagen behandelt werden sollen. Damit 
wird das Ziel verfolgt, die vor einem türkischen Gericht anwendbaren Rechts-
grundlagen des türkischen Schiedsrechts in systematischer Sicht zu analysieren 
und somit zur Gerichtspraxis des neuen Schiedsrechts nach der Reform des Zi-
vilprozessrechts im Jahr 2011 beizutragen. Ein solcher Ansatz dient zugleich 
dazu, die Illusion zu beseitigen, dass im Bereich der privaten Schiedsgerichtsbar-
keit (insbesondere in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit) das nationale 
Recht und die Funktion der staatlichen Gerichte durch Schiedsvereinbarungen 
völlig außer Kraft gesetzt werden könnten und dass ein von jeder nationalen 
Rechtsordnung unabhängig bestehendes Schiedsverfahrensrecht existiere. 

III. Gang der Untersuchung

Die Analyse der Rolle der türkischen staatlichen Gerichte im nationalen und 
 internationalen Schiedsverfahren nach türkischem Recht erfordert erst eine sys-
tematische Darstellung des türkischen Rechts der internen und internationalen 
privatenSchiedsgerichtsbarkeit.BevordasHauptthemasachlichinAngriffge-
nommen wird, befassen sich deshalb die ersten zwei Teile mit der Entwicklungs-
geschichte des türkischen Schiedsrechts und der Rechtsgrundlagen der privaten 
Schiedsgerichtsbarkeit einschließlich der internationalen Staatsverträge, an de-
nen die Türkei beteiligt ist, und stellen diese aus systematischer Sicht dar. An-
schließendsollenimdrittenTeildieGrundbegriffedestürkischenSchiedsrechts
in rechtsvergleichender Hinsicht geklärt werden.

Im vierten Teil der Arbeit werden die sachlich und örtlich zuständigen Gerich-
te dargestellt, die im nationalen und internationalen Schiedsverfahren nach den 
türkischen Schiedsgesetzen tätig werden. Dagegen werden die besondere Zu-
ständigkeitsfragen für die jeweilige Art der gerichtlichen Mitwirkung, insbeson-
dere das Verhältnis zwischen den allgemeinen Zuständigkeitsregelungen und 
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schiedsrechtlichen Sonderregelungen, in den nachfolgenden Teilen der Arbeit 
gesondert behandelt.

In den folgenden Teilen als Hauptteil der vorliegenden Arbeit wird die Rolle 
der türkischen staatlichen Gerichte bei der Konstituierung des Schiedsgerichts 
(5. Teil), bei der Prüfung der schiedsrichterlichen Zuständigkeit (6. Teil) und im 
einstweiligen Rechtsschutz (7. Teil), bei der Verlängerung der Verfahrensfrist  
(8. Teil) und bei der Beweisaufnahme (9. Teil) im Einzelnen dargestellt und erör-
tert. 

Alle Übersetzungen in der vorliegenden Arbeit stammen von dem Verfasser. 



1. Teil

Entwicklung des türkischen Schiedsrechts

§ 1 HistorischerÜberblicküberdasRechtder
Schiedsgerichtsbarkeit in der Türkei

A. Kurzer Überblick zum osmanischen Recht

Das positive Recht der Schiedsgerichtsbarkeit in der Türkei geht bis zu den os-
manischen Gesetzen zurück.1 Beim Osmanischen Reich handelte es sich ur-
sprünglich um einen islamischen Religionsstaat, welcher eine Einheit von religi-
öser und politischer Gemeinschaft darstellte.2 Aus diesem Grund stammen die 
osmanische Gesetzgebung und die Struktur der Gerichtsbarkeit bis zur Tazmi-
natzeit3 grundsätzlich aus dem islamischen Recht (Scheriatrecht). In dieser Zeit 
gab es weder ein Gerichtsverfassungsgesetz noch eine Zivilprozessordnung, die 
für alle Entscheidungsorgane im Osmanischen Reich gegolten hätten. Der Grund 
dafür lag darin, dass das Reich sich über ein weites Gebiet erstreckte und daher 
verschiedene Bevölkerungsanteile umfasste, die verschiedenen Religionen und 
Ethnien zugehörig waren und deren ethnische, politische, soziale und religiöse 
Bedürfnisse die gleichzeitige Aufrechterhaltung von verschiedenen Gerichtsin-
stituten neben den Scheriatgerichten erforderlich machten. Dies führte zu einem 
unvermeidbaren Dualismus im Rechtssystem des Osmanischen Reichs.

1 Zum Thema „Schiedsgerichtsbarbeit im islamischen Recht“ in der deutschen Literatur 
siehe Krüger, Zur Geschichte der Schiedsgerichtsbarkeit im Nahen und Mittleren Osten, 
S. 749ff.IndertürkischenLehre:Yegengil, Schiedsgerichtsbarkeit,S. 63ff.AusderUntersu-
chung der beiden Verfasser geht grundsätzlich hervor, dass das islamische Recht ebenfalls das 
Rechtsinstitut der Schiedsgerichtsbarkeit kennt. Die erste Rechtsgrundlage der privaten 
Schiedsgerichtsbarkeit fand sich grundsätzlich im Koran. 35. Ayet von Nisa Suresi schreibt die 
Zulässigkeit der privaten Schiedsgerichtsbarkeit für die Streitigkeiten zwischen den Ehegatten 
vor. Außerdem wurde die Zulässigkeit der privaten Schiedsgerichtsbarkeit in Sünnet (Verhalten 
und Reden von Hz. Muhammed), İcmai Ümmet (einstimmige Rechtsprechung im Islamischen 
Recht), Kıyasıfukaha (Islamische Lehre) angenommen.

2 Bandak, Rezeption,S. 34.
3 UnterdemBegriff„Tanzimatzeit“verstehtmandieReformzeitimOsmanischenReich,

die mit der Verkündung der kaiserlichen Anordnung („Ferman“) von Sultan Abdülmecit mit 
demTitel„Gülhane-iHattıHümeyanu“am3.11.1839beginntundbiszumAusbruchdesRus-
sischen Krieges im Jahr 1877 dauert (Devellioglu,Osmanisch-DeutschesWörterbuch,S. 1032).
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Aus demselben Grund war auch das Recht der Schiedsgerichtsbarkeit im Os-
manischen Reich nicht einheitlich. Bei der Betrachtung lässt sich feststellen, 
dass das damals geltende Recht im Osmanischen Reich keine Gesetzesbestim-
mung zur Schiedsgerichtsbarkeit enthielt.4 Die ersten Regelungen über die 
Schiedsgerichtsbarkeit wurden erst in Rahmen der Reformbestrebungen in die 
osmanische Gesetzgebung übernommen. Hierbei wurden Frankreich und seine 
Rechtsinstitute wie in allen anderen Bereichen auch im Recht als Vorbild genom-
men.5 In diesem Zusammenhang seien folgende Rezeptionen der französischen 
Gesetzeerwähnt:dasLandeshandelsgesetz(1850),dasStrafgesetz(1858),das
Seehandelsgesetz (1864) sowie die Handelsprozessordnung (1861). 

B. Rechtsgrundlagen der privaten Schiedsgerichtsbarkeit im Osmanischen 
Recht

Die erste gesetzliche Regelung über die Schiedsgerichtsbarkeit in der osmani-
schen Gesetzgebung fand sich im Handelsgesetzbuch („Kanunname-i Ticaret“) 
von 1850, das im Wesentlichen vom ersten und dritten Buch des französischen 
Handelsgesetzbuchs übernommen wurde. Die Regelung über die Schiedsge-
richtsbarkeitfandsichinArt. 40–52desGesetzes.6 

Die in diesem Gesetz geregelte Schiedsgerichtsbarkeit beschränkte sich aber 
lediglich auf die schiedsrichterliche Entscheidung der gesellschaftsrechtlichen 
Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern (Art. 40). Nach der damaligen
Rechtsprechung war die ordentliche Gerichtsbarkeit völlig ausgeschlossen, 
selbst wenn die Parteien eine Vereinbarung über die Entscheidung der Streitigkeit 
durchdieordentlichenGerichtegetroffenhätten.7 Nach dem heutigen Verständ-
nis kann diese Regelung als eine obligatorische Handelsschiedsgerichtsbarkeit 
bezeichnet werden, die sich ausschließlich auf die gesellschaftsrechtlichen Strei-
tigkeiten bezieht. Im Wortlaut des Gesetzes verwendete der Gesetzgeber, dem die 
in der westeuropäischen Literatur verwendete Terminologie noch fremd war, für 
den „Schiedsrichter“ das Wort „Urteilsfähiger“8 (bspw.Art. 40, 41, 44).Nach
diesen Gesetzesbestimmungen waren die Schiedsrichter von den Parteien durch 
eine schriftliche Vereinbarung zu bestellen. Fehlte es an einer solchen Vereinba-
rung,wurdensievomstaatlichenGerichtbestellt(Art. 41).AuchdasVerfahren
zurBestellungderSchiedsrichterwarimGesetzgeregelt(Art. 49).DieStreitig-
keiten, die Gegenstand einer Schiedsvereinbarung waren, konnten nicht durch 

4 Yegengil,Schiedsgerichtsbarkeit,S. 74.
5 Yegengil,a.a.O.,S. 75.
6 Für den Gesetzestext siehe Berki/Gürzumar/Gürzumar,Handelsgesetz,S. 51–52.
7 Yegengil,Schiedsgerichtsbarkeit,S. 76.
8 Osmanisch:„mümeyyiz“.
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die Gerichte entschieden werden. In demselben Gesetz fanden sich auch verfah-
rensrechtliche Bestimmungen über die Beweisaufnahme im schiedsrichterlichen 
Verfahren(Art. 45ff.).FürdieGültigkeitdesSchiedsspruchswurdevorausge-
setzt, dass die Gesetzesbestimmungen und die Beweismittel, die für die Entschei-
dung zur Hauptsache maßgebend sind, im Schiedsspruch angegeben werden 
(Art. 50).Weiterhinwurde auch gesetzlich vorgeschrieben, dass der Schieds-
spruchohneErgänzungoderÄnderungvollstrecktwerdenmuss(Art. 50).
DerBegriffdesSchiedsrichterswurdefernerimWortlautdesZivilprozessge-

setzes für Handelssachen („Usul-i Muhakeme-i Ticarete Dair Kanun“) von 1862 
verwendet(Art. 38,39).9 Dieses Gesetz wird in der Lehre als das erste Prozess-
gesetz im osmanischen Recht, welches die Schiedsgerichtsbarkeit regelte, be-
zeichnet.10 Bei der genaueren Betrachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes 
lässt sich aber feststellen, dass das im Gesetz geregelte Rechtsinstitut nach dem 
heutigen Verständnis nicht als Schiedsgerichtsbarkeit bezeichnet werden kann. 
Die im Gesetz bezeichnete Tätigkeit des sog. „Schiedsrichters“ ist vielmehr ver-
gleichbarmitdemBegriffdessachverständigenGutachters.NachdieserRege-
lung lag die Entscheidung über die Ablehnung oder Annahme des Gutachtens des 
„Schiedsrichters“(alsosachverständigenGutachters)–wieimgeltendenRecht
–imfreienErmessendesstaatlichenRichters.

Weiterhin war in dem im Jahre 1864 in Kraft getretenen Seehandelsgesetz 
(„Ticaret-i Bahriye Kanunu“) vorgesehen, dass die Entscheidung der Streitigkei-
tenausdenSeeversicherungsverträgenvondenSchiedsrichterngetroffenwird
(Art. 140).11 Das Gesetz enthielt aber keine verfahrensrechtliche Regelung über 
das schiedsrichterliche Verfahren. 

Die umfangreichste Regelung hinsichtlich der Schiedsgerichtsbarkeit fand 
sich dagegen in der „Mejelle“, die als das erste Zivilgesetzbuch des Osmani-
schen Reichs bezeichnet wird. Die Vorschriften in der Mejelle über die Schieds-
gerichtsbarkeit fanden sich im vierten Teil des letzten (sechzehnten) Buchs unter 
dem Titel „Verfahrensrecht“12inArt. 1841–1851.HinsichtlichderRegelungder
Mejelle über die Schiedsgerichtsbarkeit ist zunächst anzumerken, dass die Me-
jelle die Schiedsfähigkeit, die Gültigkeitsvoraussetzungen der Schiedsvereinba-
rung sowie die Ausgestaltung des Schiedsverfahrens im Vergleich zum heutigen 
Schiedsrecht unterschiedlich regelte, weil das Gesetz entsprechend den Grund-
zügen des Scheriatrechts und dessen Terminologie abgefasst wurde. Vor allem 

9 Für den Gesetzestext siehe Berki/Gürzumar/Gürzumar,Handelsgesetz,S. 225.
10 Yegengil,a.a.O.,S. 77.
11 Für den Gesetzestext siehe Berki/Gürzumar/Gürzumar,Handelsgesetz,S. 189.
12 Osmanisch:„kitabülkaza“.
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hattedasScheriatrechteineganzunterschiedlicheKlassifizierungvonRechten
bzw. Verfügungsbefugnissen der Personen auf die Rechte.13 
DieSchiedsgerichtsbarkeitwarinArt. 1790derMejellewiefolgtdefiniert:

„Die Schiedsgerichtsbarkeit bedeutet, dass die Parteien einer Klage aufgrund ihrer Einigung 
eine sachkundige Person zur Erledigung einer Streitigkeit oder Klage ermächtigen.“ 

NachdergesetzlichenDefinitionderMejelleverstehtmanalsounterdemBegriff
der Schiedsgerichtsbarkeit eine Vereinbarung zwischen den Parteien einer Strei-
tigkeitüberdieBestellungeinesSchiedsrichters(Art. 1790).DieseVereinbarung
kamaber– imGegensatzzumheutigenSchiedsrecht–erst indemZeitpunkt
zustande, in dem der von den Parteien bestellte Schiedsrichter das Angebot der 
Parteien annahm.14 Eine Vereinbarung über die Übertragung der Entscheidungs-
kompetenz auf irgendeinen Einzelschiedsrichter bzw. auf ein Schiedsgericht war 
für das Zustandekommen einer wirksamen Schiedsvereinbarung gesetzlich nicht 
ausreichend. Aus diesem Grund kann man sagen, dass im alten Recht keine 
Schiedsvereinbarung existierte, wie wir sie im heutigen Sinne kennen. Diese 
Vereinbarung über die Bestellung des Schiedsrichters hatte aber einen ähnlichen 
Inhalt wie eine Schiedsvereinbarung. Beide Vereinbarungen bestimmen die 
Tragweite der Entscheidungskompetenz der Schiedsrichter, also die Grenzen der 
gegenseitigenVerpflichtungderParteien,sichderEntscheidungdesSchiedsrich-
ters zu unterwerfen.15 

Im Gegensatz zum neuen türkischen Schiedsrecht stand den Parteien das 
Recht zu, die Schiedsrichter auch während des schiedsrichterlichen Verfahrens 
abzuberufen(Art. 1847).FernerwareineParteivereinbarunggesetzlichunwirk-
sam, wonach die Parteien auf die Abberufung der Schiedsrichter vorab verzich-
teten. Da nach altem Recht das Vorliegen einer wirksamen Schiedsvereinbarung 
von der Person des Schiedsrichters abhängig war, endete das Schiedsverfahren 
durch seinen Tod oder seine Abberufung durch eine Partei. Keinesfalls kam die 
Bestellung eines Ersatzschiedsrichters durch die Parteien oder durch ein staatli-
ches Gericht in Betracht. 

Die Entscheidung des Schiedsrichters unterlag der strengen Gerichtskontrolle 
in verfahrens- und materiellrechtlicher Hinsicht. Demnach war es für die Schieds-
richter nicht zulässig, die Streitigkeit nach Recht und Billigkeit zu entscheiden. 
Die verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Regelungen des islamischen 
RechtswarenfürdieSchiedsrichterjedenfallsverbindlich(Art. 1849).Diesbe-

13 Yegengil,Schiedsgerichtsbarkeit,S. 78:DerVerfasserweistdaraufhin,dassdieEheund
Scheidung sowie Kıssas (dt. Üb. „Vergeltung“) im Bereich des Strafrechts nach der damaligen 
Rechtsprechung schiedsfähig waren. 

14 Kobal,SchiedsgerichtsbarkeitimaltenundneuenRecht,S. 7.
15 Kobal,a.a.O.,S. 7.
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ruhte auf dem Grundgedanken, dass die Schiedsgerichtsbarkeit lediglich eine 
Vereinbarung über die Übertragung der Entscheidungskompetenz auf einen Drit-
ten bedeutete. Keinesfalls beinhaltete dies eine Vereinbarung über die Anwen-
dung der Vorschriften eines anderen als des islamischen Rechts.16

Ein weiteres Gesetz, welches Regelungen hinsichtlich der Schiedsgerichtsbar-
keitenthielt,war„dasvorläufigeGesetzüberdieZivilprozessordnung“von1879
(„UsulüMuhakematıHukukiyeKanunuMuvakkati“).DieVorschriftendieses
GesetzesüberdieSchiedsgerichtsbarkeit(Art. 60–61)enthielteneinenoffenen
Verweis auf die Gesetzesbestimmungen der Mejelle über die Schiedsgerichtsbar-
keit. Jedoch brachte das Gesetz zwei Neuerungen in das osmanische Schieds-
recht. Zum einen bedurfte die Schiedsvereinbarung in Abweichung von den Vor-
schriften der Mejelle der schriftlichen Form. Zum anderen war die Berufung 
gegen die Schiedssprüche gesetzlich zulässig.

§ 2 EntwicklungdestürkischenSchiedsrechts

A. Entwicklungen vor der Reform

Im Rahmen der Verwestlichung (und Zivilisierung) der Türkei wurden viele 
westeuropäische Gesetzestexte in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts im 
türkischen Recht vollständig übernommen oder weitgehend als Vorbild kleinen 
Änderungen rezipiert. Auch im Bereich des Zivilprozessrechts wurde im Jahre 
1927 die Zivilprozessordnung des Kantons Neuenburg (Neuchâtel, Schweiz) 
vom türkischen Gesetzgeber unter dem Titel „Zivilprozessgesetz“ (ZPG a. F.) 
rezipiert.17 Seitdem war dieses Gesetz bis zum Erlass des neuen ZPG mit kleinen 
vorgenommenen Änderungen in Kraft, obwohl das schweizerische Originalge-
setz am 18.12.1987 durch ein neues Gesetz ersetzt wurde. Im Rahmen dieser 
Rezeption wurden auch die Regelungen der ZPO des Kantons Neuchâtel hin-
sichtlich der Schiedsgerichtsbarkeit übernommen, welcher zu damaliger Zeit als 
ein Kanton der Schweiz zuständig war, die Schiedsgerichtsbarkeit selbstständig 
zu ordnen.18 

Das bis zum Inkrafttreten des ISchiedG geltende Schiedsverfahrensrecht für 
interne und internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Türkei ergab sich grund-

16 Kobal,a.a.O.,S. 7.
17 Türk. Üb. „Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu“.
18 Guldener,Zivilprozessrecht,S. 573–574.ZurzeitistdieinterneSchiedsgerichtsbarkeitin

einem Bundesgesetz, also in der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SchwZPO), geregelt, 
die am 01.01.2011 in Kraft getreten war. Bis zum Inkrafttreten der SchwZPO war das schwei-
zerische Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit (franz. „Concordato svizzero sull arbitra-
ro“) die primäre Rechtsgrundlage der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz.
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sätzlich aus dem achten Buch des ZPG a. F. Diese Vorschriften waren bis dahin 
seit 78 Jahren kaum geändert worden, obwohl das ZPG in demselben Zeitraum 
durch26Gesetzegeändertwordenwar.Am20.05.1982tratdasGesetzNr. 2675
über das internationale Privat- und Zivilverfahrensrecht (TurIPRG) in Kraft, das 
die ausländischen und inländischen Schiedssprüche voneinander unterschied 
und somit den Durchbruch für die internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der 
Türkei brachte.19 Ferner galten seit 1991 zwei internationale Übereinkommen in 
der Türkei, nämlich das Europäische Übereinkommen über internationale Han-
delsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.04.1961 (Genfer Übereinkommen) und das 
UN-Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Schiedssprüche vom 10.06.1958 (New Yorker Übereinkommen). 

Das Erfordernis der gesetzlichen Regelung im Bereich der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit trat in der Türkei zunächst für diejenigen Streitigkeiten 
auf, die sich aus Konzessionsbedingungen bzw. -verträgen ergaben, die zur Ver-
wirklichung der Investitionen und Dienstleistungen für den Ausbau der großen 
Infrastrukturanlagen erfolgten und die mithilfe ausländischer Finanzierung ge-
schlossen wurden.20 Die internationalen und ausländischen Kreditanstalten, die 
solcheProjekteinderdamaligenZeitinderTürkeifinanzierten,insistiertenzu
Recht stark darauf, dass die Streitigkeiten, die aus den genannten Verträgen künf-
tig entstehen könnten, der Entscheidungskompetenz der internationalen Schieds-
gerichte unterstellt werden sollten.21 Dagegen erklärte der türkische Verwal-
tungsgerichtshof, der nach dem türkischen Grundgesetz (TGG) eine gesetzliche 
VorprüfungsbefugnisüberdieVerträgeöffentlichenRechtshatte(Art. 155TGG
a. F.), solche Schiedsklauseln in den genannten Bedingungen bzw. Verträgen für 
unwirksam. Der Gerichtshof begründete seine Ansicht damit, dass die Streitig-
keitenausdenVerträgendesöffentlichenRechts,diezurEinrichtungeineröf-
fentlichen Dienstleistung geschlossen wurden, nach der geltenden Gesetzge-
bung22 der ausschließlichen sachlichen Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte 
unterstünden.23 Diese Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes verursachte mehr-
malsdieRücknahmederOffertenvonausländischenTeilnehmernandenbetref-
fenden staatlichen Submissionen.24 

19 Rumpf, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit,S. 843f.
20 Kalpsüz,InternationaleSchiedsgerichtsbarkeit,S. 6.
21 Eksi, BOT-Verträge,S. 143.
22 Art. 24desGesetzesNr. 2575(GesetzüberdenVerwaltungsgerichtshof);Art. 5(c)des

GesetzesNr. 2576überdieBegründungundAufgabenderBezirksverwaltungsgerichteundder
erstinstanzlichenVerwaltungs-undSteuergerichte;Art. 2Abs. 1(c)desGesetzesNr. 2577über
das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten.

23 Dan.3.D.E.246v.01.07.1996;1.HDE.1995/178v.10.04.1996(Kazanci-Datenbank). 
24 Kalpsüz,InternationaleSchiedsgerichtsbarkeit,S. 7.
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